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LANHESHAUPTSTADT 

W{ES.BADEN 

Vorlage Nr. 25-V-20-0022 

Tagesordnunijspunkt 4 

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden Mitte am 4. September 2025 

Haushaltsplan 2026 - Vorbericht und Kämmererentwurf 

Beschlussvorlage der Sitzungsvorlage: 

1. Der Kämmererentwurf für das Haushaltsjahr 2026 gilt als eingebracht 
(Beratungsunterlagen siehe Anlage 1 zur Sitzungsvorlage). Er ist Grundlage für die 
Haushaltsplanberatungen der städtischen Gremien ab Oktober 2025. Die Weiterleitung 
des Entwurfs an alle Ortsbeiräte zurAnhörung gemäß § 82 Abs. 3 HGO wird zur Kenntn is 
genommen. 

• 2. Der Vorber icht wird zur Kenntnis genommen (Anlage 2 zur Sitzungsvorlage). 

3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
insb. im § 92 HGO festgelegt ist, wann die Pflicht zur Erstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist, 
der jährliche Finanzplanungserlass in der Regel Abweichungen von den Reglungen 

der §§ 92ff. HGO vorsieht, 
der Finanzplanungserlass nur jährlich gültig ist und üblicherweise erst im Oktober 

veröffentl ich wird , 
demzufolge derzeit nur der Finanzplanungserlass 2025 vorliegt und der 

Finanzplanungserlass 2026 auch in diesem Jahr erst im Herbst erwartet wird, 
in Ermangelung einer besseren Alternative vorliegend auf den Finanzplanungserlass 

2025 zurückgegriffen werden muss. • 

4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
bei ausschließlicher Geltung der§§ 92ff. HGO die gesetzlichen Voraussetzungen zur 

• Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit dem derzeitigen Planungsstand 
gegeben sind, 

bei fiktiver Fortschreibung der Ausnahmeregelungen des Finanzplanungserlasses 
2025 im Finanzplanungserlass 2026 mit dem derzeitigen Planungsstand jedoch 
keine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht. 

5. Der als Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2026 
(Anlage 3 zur Sitzungsvorlage) wird zur Kenntnis genommen . 



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0088 des Ortsbeirates Wiesbaden Mitte vom 4. September 2025 

Beschluss Nr. 0088 

Der Ortsbeirat nimmt die Sitzungsvorlage Nr. 25-V-20-0022 „Haushaltsplan 2026- Vorbericht 
und Kämmererentwurf " zur Kenntnis und erinnert an seine mit Beschluss Nr. 0004 vom 
06.02.2025 beschlossenen Anmeldungen für den Haushaltsplan 2026. 

+ 

Verteiler: 

Dezernat III z. w. V. 

+ 

Dr. Haas 
Ortsvorsteher 
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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   3 
 

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Auringen am 3. September 2025 

 
 
 
Haushaltsplan 2026 - Vorbericht und Kämmererentwurf 

 
 
1. Der Kämmererentwurf für das Haushaltsjahr 2026 gilt als eingebracht 

(Beratungsunterlagen siehe Anlage 1 zur Sitzungsvorlage). Er ist Grundlage für die 
Haushaltsplanberatungen der städtischen Gremien ab Oktober 2025. Die Weiterleitung 
des Entwurfs an alle Ortsbeiräte zur Anhörung gemäß § 82 Abs. 3 HGO wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

2. Der Vorbericht wird zur Kenntnis genommen (Anlage 2 zur Sitzungsvorlage). 
 

3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass  
 insb. im § 92 HGO festgelegt ist, wann die Pflicht zur Erstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist, 
 der jährliche Finanzplanungserlass in der Regel Abweichungen von den Regelungen 

der §§ 92ff. HGO vorsieht, 
 der Finanzplanungserlass nur jährlich gültig ist und üblicherweise erst im Oktober 

veröffentlich wird, 
 demzufolge derzeit nur der Finanzplanungserlass 2025 vorliegt und der 

Finanzplanungserlass 2026 auch in diesem Jahr erst im Herbst erwartet wird, 
 in Ermangelung einer besseren Alternative vorliegend auf den Finanzplanungserlass 

2025 zurückgegriffen werden muss. 
 

4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass  
 bei ausschließlicher Geltung der §§ 92ff. HGO die gesetzlichen Voraussetzungen zur 

Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit dem derzeitigen Planungsstand 
gegeben sind, 

 bei fiktiver Fortschreibung der Ausnahmeregelungen des Finanzplanungserlasses 
2025 im Finanzplanungserlass 2026 mit dem derzeitigen Planungsstand jedoch 
keine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht. 

 
5. Der als Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2026 

(Anlage 3 zur Sitzungsvorlage) wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschluss Nr. 0048  
 
 
Der Ortsbeirat Auringen nimmt die Sitzungsvorlage ablehnend zur Kenntnis aufgrund von 
Widersprüchen, fehlender Informationen und Ungereimtheiten bei den Stellungnahmen der 
Dezernate/Ämter zu den Haushaltsanmeldungen des Ortsbeirates Auringen. 
 
Beispielhaft:   
 
So sollen unter Punkt 8,9,10 und16 die Radwege in das Radwegeprogramm aufgenommen 
werden, obwohl dies 2024 schon geschehen sein soll.  
 
Unter Punkt 2 (Schaffung einer Versammlungsstätte) ist nur die Mehrzweckhalle als Standort 
genannt worden.  
 
 
 
Verteiler: 

 
 
Dez. III  z.w.V. 
 
Magistratsbüro z.Kts.  
 
100810 z.d.A.  
 
 
 
 Fritzen 
 Ortsvorsteherin 
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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   2 
 

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Medenbach am 25. September 2025 

 
 
 
Haushaltsplan 2026 - Vorbericht und Kämmererentwurf 

 
 
1. Der Kämmererentwurf für das Haushaltsjahr 2026 gilt als eingebracht (Beratungsunterlagen siehe 

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage). Er ist Grundlage für die Haushaltsplanberatungen der städtischen 

Gremien ab Oktober 2025. Die Weiterleitung des Entwurfs an alle Ortsbeiräte zur Anhörung 

gemäß § 82 Abs. 3 HGO wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Der Vorbericht wird zur Kenntnis genommen (Anlage 2 zur Sitzungsvorlage). 

 

3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass  

 insb. im § 92 HGO festgelegt ist, wann die Pflicht zur Erstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist, 

 der jährliche Finanzplanungserlass in der Regel Abweichungen von den Reglungen der §§ 

92ff. HGO vorsieht, 

 der Finanzplanungserlass nur jährlich gültig ist und üblicherweise erst im Oktober 

veröffentlich wird, 

 demzufolge derzeit nur der Finanzplanungserlass 2025 vorliegt und der Finanzplanungserlass 

2026 auch in diesem Jahr erst im Herbst erwartet wird, 

 in Ermangelung einer besseren Alternative vorliegend auf den Finanzplanungserlass 2025 

zurückgegriffen werden muss. 

 

4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass  

 bei ausschließlicher Geltung der §§ 92ff. HGO die gesetzlichen Voraussetzungen zur 

Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit dem derzeitigen Planungsstand gegeben 

sind, 

 bei fiktiver Fortschreibung der Ausnahmeregelungen des Finanzplanungserlasses 2025 im 

Finanzplanungserlass 2026 mit dem derzeitigen Planungsstand jedoch keine Pflicht zur 

Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht. 

 

5. Der als Anlage zur Sitzungsvorlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2026 (Anlage 3 zur 

Sitzungsvorlage) wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschluss Nr. 0043  
 
 

1. Die Sitzungsvorlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

2. Stellungnahme des Ortsbeirats zur Stellungnahme der Fachämter 
zu den Anmeldungen zum Haushalt 2026: 
 
1. Hierzu verweist der Ortsbeirat auf die aktuell erfolgte Beschlussfassung und 

damit erfolgte Stellungnahme vom 26. Juni 2025. 
(Beschlussnr. 0007/2025; lfd. Nr. 1) 

 
2. Der Ortsbeirat bittet hier um proaktive Beteiligung und Zwischenberichte zur 

Verkehrssituation nach der Umsetzung bei Stauumleitungen der A3. 
(Beschlussnr. 0007/2025; lfd. Nr. 2) 

 
3. Der Ortsbeirat begrüßt ausdrücklich, dass die Erneuerung der Eingangstür der 

Trauerhalle sowie der Beschallungsanlage noch im laufenden Jahr umgesetzt 
werden soll. Die für die Sanierung der Trauerhalle bereitgestellten Mittel in 
Höhe von 30.000 € werden vom Ortsbeirat jedoch als nicht ausreichend 
erachtet. Auch die Instandsetzung der Wege und Treppen im Sinne der 
Verkehrssicherungspflicht sollte zeitnah erfolgen. Wir weisen erneut darauf 
hin, dass bei gemeinsamen Begehungen mit den zuständigen Fachämtern 
Einigkeit darüber bestand, dass der Medenbacher Friedhof – sowohl 
hinsichtlich seiner baulichen Anlage als auch seines Pflegezustands – zu den 
am schlechtesten erhaltenen Friedhofsanlagen im Stadtgebiet Wiesbaden 
zählt. Der Ortsbeirat fordert daher nachdrücklich, dass künftig eine deutlich 
verbesserte Pflege des Friedhofs sichergestellt wird und der Bau einer 
Urnenwand zeitnah erfolgt. Die alleinige Übertragung der gärtnerischen Pflege 
auf die Gemeindearbeiter wird als nicht zielführend angesehen, da die 
personellen Kapazitäten hierfür offensichtlich nicht ausreichen. Unverändert 
besteht zudem die Dringlichkeit weiterer Maßnahmen zur langfristigen 
Verlagerung des Friedhofs sowie zur Umsetzung der Urnenwand. 
(Beschlussnr. 0007/2025; lfd. Nr. 3) 
 

4. Der Ortsbeirat bedauert die Stellungnahme, da es bei der Anmeldung nicht um 
die Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte/-plätze ging, sondern allein um den 
Zustand der bestehenden Anlage. Gleichzeitig bitten wir um eine 
Konkretisierung der Ausführungen bezüglich weiterer Abfallkörbe und der 
Schaffung einer WC-Anlage. (Beschlussnr. 0007/2025; lfd. Nr. 4) 
 

5. Der Ortsbeirat begrüßt die Bereitstellung der Planungsmittel und bittet 
gleichzeitig um Rückmeldung zum und Beteiligung im weiteren Verfahren. Es 
ist jedoch für den Ortsbeirat nicht nachvollziehbar, dass eine Übernahme des 
Brunnens in städtische Obhut nicht möglich sei, bzw. dies abgelehnt wird. 
(Beschlussnr. 0007/2025; lfd. Nr. 5) 

 
6. Der Ortsbeirat bedauert die Stellungnahme und wird die Forderungen zu 

gegebener Zeit wiederholt einbringen. (Beschlussnr. 0007/2025; lfd. Nr. 6) 
 
7. Barrierefreiheit hat für den Ortsbeirat Ortsbeirat weiterhin große Priorität. Die 

Haushaltslage berücksichtigend, werden wir diese Maßnahme in den nächsten 
Anmeldungen wiederholt einbringen. 
(Beschlussnr. 0007/2025; lfd. Nr. 7) 
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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   4 
 

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Mainz-
Kostheim am 18. September 2025 

 
 
 
Haushaltsanmeldung 2026 - Empfehlung der Finanzkommission AKK 

 
 
 

1. Die Finanzkommission spricht keine Empfehlungen zu den Haushaltsanmeldungen, 
Stellungnahme der Fachämter und Entwurf des Haushaltsplans des Kämmerers aus.  
 

2. Antrag der AUF + CDU-Fraktion:  
 
Vorbemerkung: 
Mainz-Amöneburg, Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim wurden am 28. September 
1945 von der amerikanischen Militärregierung verwaltungstechnisch der Stadt 
Wiesbaden zugeschlagen. Zuvor gehörten die drei Stadtteile zu Mainz: Kastel und 
Amöneburg seit 1908 und Kostheim seit 1913. Eine Eingemeindung nach Wiesbaden 
ist nicht erfolgt, auch eine Aufhebung der am 21.12.1907 (Amöneburg und Kastel) 
bzw. 28.08.1912 (Kostheim) geschlossenen Verträge mit Mainz hat nicht 
stattgefunden. Am Sonderstatus von AKK, der sich auch im Namen der Stadtteile 
zeigt, hat sich folglich nichts verändert. 
 
Die Beziehung der AKK-Stadtteile mit Mainz zeigt sich an der großen Anzahl von 
Grundstücken und Immobilien, die die Stadt Mainz in den AKK-Stadtteilen besitzt. 
Hierzu zählen die meisten Straßen, Plätze und Grünanlagen, Sport und 
Freizeitflächen, Schulen, Friedhöfe, die Reduit und auch die Maaraue. Die Mainzer 
Verkehrsgesellschaft betreibt den Busverkehr in AKK. Die Stadtwerke Mainz ist die 
Betreiberin von Versorgungsleitungen für Strom, Gas und Wasser und der 
Straßenbeleuchtung in AKK. 
 
An einer Befragung der Bürgerinnen und Bürger im Juni 1986 beteiligten sich fast 70 
% der Stimmberechtigten. Fast zwei Drittel stimmten dabei für eine Rückgliederung 
nach Mainz. Diese Mehrheit wurde trotz gegenteiliger Zusagen ignoriert, die 
Abstimmung als Votum für Wiesbaden gewertet. Denn die nicht abgegebenen 
Stimmen wurden für den Verbleib in Wiesbaden gezählt. Eine, laut Verfassern 
repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2006 ergab, dass sich die die Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger in AKK immer noch eine Rückgliederung nach Mainz 
wünscht. 
Von Bedeutung ist auch die geografische Nähe zu Mainz. Im Alltag der Bürgerinnen 
und Bürger ist die Nähe zu Mainz präsent: Markt- und Altstadtbesuche gehören dazu, 
viele Schülerinnen und Schüler aus AKK besuchen weiterführende Schulen in Mainz. 
Gründe hierfür sind nicht nur familiäre Traditionen, sondern auch der wesentlich 

 

 

Vorlage Nr.  



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0133 des Ortsbeirates Mainz-Kostheim vom 18. September 
2025 

 

 

kürzere Schulweg. Auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden in Mainz werden 
aus AKK rege besucht. Nicht zuletzt verbinden Mainz und AKK die gemeinsame 
Tradition der Fastnacht. Den AKK-Stadtteilen kommt somit ein in vielerlei Hinsicht 
historisch gewachsener und etablierter Sonderstatus zu. Dieser Sonderstatus spiegelt 
sich auch im AKK-Haushalt wider. 
 
Antragstext: 
Auch wenn Rückgliederungswünsche unrealisierbar erscheinen: Der Sonderstatuts 
der drei Stadtteile ist anzuerkennen und nicht klammheimlich abzuschaffen. Eine 
Abschaffung des AKK-Haushalts, ohne dass sich juristische Tatsachen, die das 
Verhältnis von AKK zu den Landeshauptstädten Wiesbaden und Mainz betreffen, 
geändert hätten, ist weder für die Bevölkerung noch für die Ortsbeiräte akzeptabel. 
 
Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird aufgefordert, am AKK-Haushalt 
festzuhalten. 
 
Der gesonderte Haushalt bietet den Bürgerinnen und Bürgern und den Ortsbeiräten 
von AKK die Möglichkeit, nachzuvollziehen, welche Haushaltsmittel nach AKK 
fließen. Aus Gründen der Transparenz und der demokratischen Partizipation ist die 
separate Haushaltsführung deshalb beizubehalten. Die fortschreitende Digitalisierung 
der Stadtverwaltung könnte neue Möglichkeiten für die effiziente Verwaltung 
getrennter Haushaltsstrukturen eröffnen und den administrativen Aufwand deutlich 
minimieren. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden hat mit 
Beschluss Nr. 0457 vom 20. Dezember 2023 (Vorlage: 23-F-63-0133) beschlossen, 
zur Aufstellung des Haushalts eine neue Software zu nutzen und die Lesbarkeit des 
Haushalts zu verbessern sowie Arbeitsabläufe zu optimieren. Diese Bestrebungen 
unterstützt der Ortsbeirat.   
 
Der Ortsbeirat verweist darauf, dass eine Abschaffung des AKK-Haushalts durch die 
Stadtverordnetenversammlung ausdrücklich nicht beschlossen wurde.  
Die von der Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0457 vom 20. 
Dezember 2023 beschlossenen Modernisierungen hinsichtlich Lesbarkeit, 
verbesserter Arbeitsabläufe, Transparenz sollten aber nicht nur für den Wiesbadener 
Haushalt, sondern auch für den AKK-Haushalt gelten. 

 
 Beschluss Nr. 0133  
 

1. Die Stellungnahmen der Fachämter sowie der Kämmerer Entwurf des 
Haushaltsplanes 2026 werden weiterhin zur Kenntnis genommen.  

 
2. Der Antrag der AUF+CDU-Fraktion wird antragsgemäß beschlossen.  

 
 

+    + 
 
Verteiler: 

 
Dez. III  z.w.V.  
 

         
 
 Mück-Raab 
 stv. Vorsitzende 


